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Bern , 09 . Dezember  202 5 

 

Vernehmlassung  :  Änderung der Verordnung des EJPD vom 4. Dezember 2018 

über den Betrieb von Zentren des Bundes und Unterkünften an den Flughäfen 

(Sicherheit und Betrieb in den Zentren des Bundes)  

 

Sehr geehrte Damen und Herren  

Die Schweizerische Beobachtungsstelle für Asyl -  und Ausländerrecht (SBAA) bedankt sich für 

die Gelegenheit zur Stellungnahme und äussert sich im Folgenden zu den für sie wichtigsten 

Punkten.  Dabei stützt sie sich im Wesentlichen auf die Stellungnahme der Schweizerischen 

Flüchtlingshilfe SFH. Wenn zu einem Punkt keine Stellung bezogen wird, ist dies nicht als Zu-

stimmung zu werten.  

***  

 

Einleitung  

Die Vorlage betrifft die Änderung der Verordnung des EJPD vom 4. Dezember 2018 über den 

Betrieb von Zentren des Bundes und Unterkünften an den Flughäfen (Sicherheit und Betrieb in 

den Zentren des Bundes) (VO - EJPD; SR 142.311.23). Die wesentlichen Anpassungen betreffen 

die Disziplinarmassnahmen gemäss Art. 25a nAsylG: Diese können künftig durch die Abtei-

lungsleitungen der Asylregionen 1 angeordnet werden. Das Staatssekretariat für Migration 

(SEM) legt auf Weisungsstufe den Perimeter der jeweiligen «Umgebung» eines Bundesasylzent-

rums (BAZ) fest, der für die Anwendung von Disziplinarmassnahmen massgeblich ist. Für min-

derjährige Asylsuchende können anstelle von Disziplinarmassnahmen neu pädagogische Mass-

nahmen eingesetzt werden; zudem ist vorgesehen, Disziplinarmassnahmen künftig mittels ei-

nes Formulars der von der Massnahme betroffenen Person zu eröffnen. Weitere Änderungen 

betreffen die besonderen Sicherheitsbedürfnisse von Familien, die Regelungen zur vorüberge-

henden Festhaltung sowie das Beschwerdeverfahren.  

 
1 Nach Artikel 1b AsylV 1 sind darunter die regionalen Führungspersonen des Staatssekretariats für Migration, die 

innerhalb jeder Asylregion die Verantwortung für den Betrieb der Bundesasylzentren und die Durchführung des 

Asylverfahrens tragen, zu verstehen.  
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Mit den vorgesehenen Anpassungen werden zentrale Aspekte der Unterbringung von Asylsu-

chenden in den Zentren des Bundes und an den Flughäfen, insbesondere die Anwendung von 

Disziplinarmassnahmen präzisiert. Grundsätzlich begrüsst die SBAA  diese Weiterentwicklung, 

da sie zur Stärkung der Rechtssicherheit beiträgt und für die beteiligten Akteure vor Ort einen 

klareren Handlungsrahmen schafft. Gleichzeitig äussert die SBAA Bedenken und schlägt Ände-

rungen vor, um die rechtsstaatlichen Garantien (Verhältnismässigkeitsprinzip, Willkürverbot, 

Rechtsgleichheit) sowie die Rechte der betroffenen Personen bestmöglich zu wahren.  

Zentrale Forderungen der SBAA  

Die SBAA  begrüsst grundsätzlich die geplanten Änderungen der Verordnung über Sicherheit 

und Betrieb in den Zentren des Bundes (E - VO- EJPD). Die Präzisierungen in der Verordnung 

tragen dazu bei, den zuständigen Behörden vor Ort einen klar definierten Handlungsrahmen zu 

vermitteln.  

- Die SBAA  begrüsst die Einführung eines standardisierten Formulars  für die Anord-

nung von Disziplinarmassnahmen. Zusätzlich braucht es eine mündliche Erklärung der 

Disziplinarmassnahme und des Beschwerderechts in einer verständlichen Sprache, da-

mit Betroffene den Entscheid nachvollziehen können.  

- Die SBAA  begrüsst, dass bei UMA pädagogische statt disziplinarischer Massnahmen  

vorgesehen sind. Grundsätzlich sind aus Sicht der SBAA  bei Kindern pädagogische Mas-

snahmen vorzuziehen. Positiv ist auch, dass den besonderen Sicherheitsbedürfnissen 

von Frauen und Kindern explizit Rechnung getragen wird.  

- Die SBAA  kritisiert, dass die notwendige Abgrenzung zwischen Disziplinarmassnah-

men und polizeilichen Massnahmen  in der Verordnung fehlt. Das sollte genauso er-

gänzt werden wie klar definierte Verhaltensregeln, damit Betroffene wissen, welches 

Verhalten welche Massnahme auslöst.  

- Die SBAA  verlangt klare Vorgaben für mildere Alternativen  zur vorübergehenden Fest-

haltung sowie zur Einrichtung und Überwachung von Festhalteräumen. Für beauftragte 

Dritte braucht es einen verbindlichen Controllingprozess mit Sanktionsmöglichkeiten.  

***  

 

1.  Disziplinarmassnahmen  

1.1.  Disziplinarmassnahmen und Beschwerderecht in verständlicher Sprache  

Die SBAA  begrüsst, dass Disziplinarmassnahmen künftig mittels eines standardisierten Formu-

lars verfügt werden sollen (Art. 24 Abs. 3 E - VO- EJPD), was die Nachvollziehbarkeit des Ent-

scheids verbessert. Aus rechtsstaatlicher Sicht ist jedoch sicherzustellen, dass die betroffene 

Person Inhalt und Begründung der Massnahme auch tatsächlich versteht. Deshalb fordert die 

SBAA , dass zusätzlich zur schriftlichen Verfügung eine mündliche Erklärung der Massnahme 

sowie des Beschwerderechts in einer für die betroffene Person verständlichen Sprache und Art 

und Weise erfolgt, damit die Betroffenen ihr Recht auf Anfechtung effektiv wahrnehmen kön-

nen.  
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Vorschlag SBAA   

 

Art. 28 Abs. 2 E - VO- EJPD:  

Die zuständige Stabsstelle im SEM entscheidet unverzüglich. Der Entscheid wird kurz begrün-

det, der betroffenen Person schriftlich mitgeteilt und ihr in einer ihr verständlichen Sprache 

erklärt.  

 

1.2.  Keine Disziplinarmassnahmen bei Kindern  

Art. 24 Abs.4 E - VO- EJPD sieht vor, dass bei minderjährigen Asylsuchenden pädagogische Mas-

snahmen anstelle von Disziplinarmassnahmen ergriffen werden können, wenn deren Schutz 

dadurch besser gewährleistet werden kann. Aufgrund der völkerrechtlichen Verpflichtungen 

der Schweiz –  insbesondere der UNO - Kinderrechtskonvention –  ist jedoch sicherzustellen, dass 

das Kindeswohl stets prioritär berücksichtigt wird. Disziplinarmassnahmen stehen aus Sicht 

der SBAA  im Widerspruch zu diesem Grundsatz. Pädagogische Massnahmen wahren Rechte 

und Schutz von Kindern grundsätzlich besser als dies Disziplinarmassnahmen können. Die Ver-

ordnung sollte daher so angepasst werden, dass bei Kindern in jedem Fall ausschliesslich pä-

dagogische Massnahmen zur Anwendung kommen: Die Kann - Formulierung ist daher zu strei-

chen und durch eine verbindliche Formulierung zu ersetzen.  

 

Vorschlag SBAA : 

 

Art. 24 Abs. 4 E - VO- EJPD:  

Das SEM sieht  bei minderjährigen Asylsuchenden und Schutzbedürftigen von der Anordnung 

von Disziplinarmassnahmen  ab  und ergreift dafür pädagogische Massnah m en. ergreifen ., 

wenn deren Schutz dadurch besser gewährleistet werden kann.    

 

Die SBAA  begrüsst ausdrücklich, dass den besonderen Sicherheitsbedürfnissen von Frauen und 

Familien in der E - VO- EJPD Rechnung getragen wird.  

 

1.3.  Abgrenzung zwischen polizeilichen Massnahmen und Disziplinarmassnahmen  

Die SBAA  erachtet es als zwingend, dass die in Art. 25a nAsylG verankerte Abgrenzung zwi-

schen Disziplinar -  und polizeilichen Massnahmen in der Verordnung klar nachvollziehbar um-

gesetzt wird. Nur polizeiliche Massnahmen (Art. 25b nAsylG) können den Einsatz polizeilichen 

Zwangs rechtfertigen. Der Einsatz solchen Zwangs zur Vollstreckung einer Disziplinarmass-

nahme nach Art. 25a Abs. 2 nAsylG ist hingegen ausgeschlossen. Diese Trennung ist auch in 

Art. 24 Abs.1b E - VO- EJPD explizit festzuhalten.  

 

Vorschlag SBAA : 

 

Art. 24 Abs.1b E - VO- EJPD:  

Asylsuchende und Schutzbedürftige in den Zentren des Bundes und den Unterkünften an den 

Flughäfen können mit Disziplinarmassnahmen sanktioniert werden, wenn sie:  

a.  die Pflichten nach dem 4. Abschnitt verletzen; oder   

b.  die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Umgebung des Zentrums des  

Bundes oder der Unterkunft am Flughafen gefährden.   durch ihr pflichtwidriges Ver-

halten den ordnungsgemässen Betrieb des Zentrums des Bundes oder der Unter-

kunft am Flughafen stören.  
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1.4.  Definition der Verhaltensweisen, die zu Disziplinarmassnahmen führen  

Die SBAA  stellt grundsätzlich fest, dass die Vorlage der E - VO- EJPD keine spezifischen Verhal-

tensweisen definiert, die zu einer Disziplinarmassnahme führen könnten. Art. 25d Bst. f nAsylG 

sieht jedoch vor, dass das EJPD auf dem Verordnungsweg Bestimmungen in diesem Sinne er-

lässt. Die Verhaltensweisen, die die Verhängung einer Disziplinarmassnahme rechtfertigen, 

müssen in der E - VO- EJPD auf transparente Weise dargelegt werden. Es ist auch wesentlich, 

dass Asylsuchende von Anfang an über die Möglichkeit einer Disziplinarmassnahme, über die 

Verhaltensweisen, die sanktioniert werden können, und über die Modalitäten der Verhängung 

und Durchführung einer solchen Disziplinarmassnahme informiert werden (z.B. durch ein 

Merkblatt, durch die Hausordnung oder die App asylum - info).  

 

Vorschlag SBAA : 

 

Art. 24 Abs. 5 (neu) E - VO- EJPD:  
5 

Das SEM stellt sicher, dass die Asylsuchenden jederzeit über die Verhaltensweisen, die zu 

Disziplinarmassnahmen führen können, in einer ihnen verständlichen Sprache informiert 

sind.  

 

 

 

2.  Vorübergehende Festhaltung  

2.1.  Definition von Massnahmen gemäss ultima - ratio - Prinzip  

Art. 29a VO - EJPD soll aufgehoben werden, da die Materie nun im Asylgesetz (Art. 25b nAsylG) 

geregelt ist. Dennoch bedarf der Vollzug weiterhin klarer Vorgaben. In der E - VO- EJPD muss 

daher in einem neuen Artikel spezifiziert werden, welche anderen Massnahmen im Sinne des 

ultima - ratio - Prinzips alternativ zur Festhaltung zu prüfen sind (etwa Mediation, psychologische 

Krisenintervention, häufigere Kontrollgänge in sensiblen Situationen, räumliche Trennung ohne 

Einschliessung) sowie welche Aspekte bei der Interessenabwägung zwischen dem Eingriff in die 

persönliche Freiheit einerseits und dem Schutz vor einer Gefahr für Leib und Leben oder einer 

erheblichen Sachbeschädigung andererseits zu berücksichtigen sind (etwa gesundheitliche 

Verfassung  der betroffenen Person, bestehende Traumata, Alter, Art der Gefahr). Details sind 

in Weisungen zu definieren.  
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Vorschlag SBAA : 

 

Art. 29 a(neu) E - VO- EJPD: Prüfung milderer Massnahmen vor Anordnung einer vorüberg e-

henden Festhaltung  

1  Vor der Anordnung einer vorübergehenden Festhaltung nach Artikel 25b AsylG prüft die 

zuständige Stelle geeignete und zumutbare mildere Massnahmen, insbesondere:  

a.  vermittelnde Gespräche oder Mediation;  

b.  psychologische Krisenintervention oder andere deeskalierende Betreuungselemen-

te;  

c.  intensivierte Beobachtung oder häufigere Kontrollgänge in Situationen mit erhöh-

tem Risiko;  

d.  räumliche Trennung ohne Einschliessung oder andere organisatorische Massnah-

men zur Beruhigung des Konfliktgeschehens.  

2  Die Festhaltung darf nur angeordnet werden, wenn diese Massnahmen im konkreten Fall 

offensichtlich ungenügend sind oder sich als nicht geeignet erweisen, um eine unmittelba-

re Gefahr für Leib und Leben oder eine erhebliche Sachbeschädigung abzuwenden.  

3  Die zuständige Stelle berücksichtigt bei der Interessenabwägung insbesondere:  

a.  die gesundheitliche Verfassung der betroffenen Person, einschliesslich bestehen-

der psychischer Belastungen oder Traumata;  

b.  das Alter;  

c.  sowie den konkreten Charakter, die Wahrscheinlichkeit und die Schwere der dro-

henden Gefahr.  

 

2.2.  Einrichtung und Überwachung von Festhalteräumen  

Art. 25b Abs. 1 nAsylG regelt die Bedingungen einer vorübergehenden Festhaltung. Die dafür 

vorgesehenen Räume müssen besonders ausgestattet, überwacht und geschlossen sein. Aus 

Sicht der SBAA  braucht es aber klarere Vorgaben zur Einrichtung und Überwachung von Fest-

halteräumen, weil die Art der Einrichtung der Räume wesentlich ist, um die Wahrung der Rech-

te betroffener Personen zu gewährleisten. Die Berichte der Nationalen Kommission zur Verhü-

tung von Folter (NKVF) zeigen, dass diese Räume heute zu sehr den Disziplinarzellen ähneln, 

die zur Bestrafung von Häftlingen in Strafvollzugsanstalten verwendet werden: Es handelt sich 

in der Regel um einen Raum ohne Fenster oder Tageslicht, ohne Sitz -  oder Liegegelegenheiten 

und ohne Toilette. Die NKVF empfiehlt, die Infrastruktur der Sicherheitsräume zu verbessern, 

indem zumindest eine Sitzgelegenheit und ein angemessener Zugang zu Trinkwasser bestehen. 2 

Die Einrichtung dieser Räume muss eine menschenwürdige Festhaltung ermöglichen. Die Vor-

gaben dazu sind in der E - VO- EJPD zu regeln.  

 

 
2 NKVF, Bericht betreffend die Überprüfung der Bundesasylzentren 2021 - 2022, April 2023, S. 61.  

https://www.nkvf.admin.ch/dam/de/sd-web/yrRMzAB331-z/230424-bericht-baz-2021-2022-d.pdf
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Vorschlag SBAA : 

 

 Art.29b E - VO- EJPD (neu):  Einrichtung und Überwachung von Festhalteräumen  

 
1 

Die für die vorübergehende Festhaltung vorgesehenen Räume in den Zentren des Bundes 

müssen mindestens:  

a.  so gestaltet sein, dass die körperliche und psychische Unversehrtheit der betroffe-

nen Personen jederzeit gewährleistet ist.  

b.  über natürliche oder künstliche Belüftung, ausreichende Beleuchtung, sanitäre 

Grundausstattung sowie eine Sitz -  oder Liegegelegenheit verfügen.  

c.  über ein Notrufsystem für die festgehaltene Person verfügen.  

2 
Massnahmen der Videoüberwachung sind nur zulässig, sofern diese ausschliesslich der 

Sicherheit der festgehaltenen Person dienen und keine intim geschützten Bereiche erfas-

sen.  

 

 

3.  Beauftragte Dritte  

3.1.  Controllingprozess mit Sanktionsmöglichkeiten  

Die SBAA  unterstützt die Einführung von Anforderungen für beauftragte Dritte gemäss Art. 25c 

nAslyG sowie die Pflicht des SEM, die Tätigkeit und Qualität ihrer Leistungen zu kontrollieren. 

Die SBAA  empfiehlt dazu einen Controllingprozess mit klar definierten Sanktionsmöglichkeiten 

vorzusehen. Dieser Prozess soll entweder auf Verordnungsstufe (VO - EJPD) oder in Weisungen 

des SEM geregelt werden, um den Schutz der Grundrechte der Asylsuchenden sicherzustellen.  

 

Vorschlag SBAA : 

 

Artikel 6 Abs. 3 VO - EJPD (neu):  
3 Das SEM legt einen Controllingprozess mit klar definierten Sanktionsmöglichkeiten für 

beauftragte Dritte fest.  

 

 

***  

 

Wir bedanken uns für die Kenntnisnahme und bitten Sie, unsere Anliegen zu berücksicht igen.  

Freundliche Grüsse  

  

Meret Hofer  Lars Scheppach  

  

 

 

 

 

Co - Geschäftsleiterin SBAA  Co - Geschäftsleite r SBAA  


